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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1975

Norm

EO §331 Abs2 A

Geo §147 Abs1 litd

Rechtssatz

Wird im Rahmen einer Exekution auf "andere Vermögensrechte" (§§ 331 6 EO) der Verwertungsantrag mit dem beim

Titelgericht gestellten Exekutionsantrag verbunden, so hat das Bewilligungsgericht, das nicht auch als

Exekutionsgericht zuständig ist, die Entscheidung über den Verwertungsantrag dem Exekutionsgericht

"vorzubehalten".
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